
(Inoffizielle Übersetzung) 
 

Bekanntmachung des Board of Investment  
Nr.  Sor. 3/2564 

  Änderung der Bedingungen zur Investitionsförderung für Aktivitäten Nr. 7.7 und 7.34 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Im Anschluss an die Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2014 vom 3. 
Dezember 2014 über Richtlinien und Kriterien für die Investitionsförderung, um die 
Dienstleistungen für Investoren verbundener Unternehmen im In- und Ausland zu verbessern, 
und um Thailands Position als internationales Geschäftszentrum zu stärken, gibt das Board of 
Investment gemäß des Abschnitts 16 des Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977) hiermit 
diese Bekanntmachung heraus, um die Bedingungen der Tätigkeiten 7.7 und 7.34 in der 
Investitionsförderungsliste im Anhang der Bekanntmachung des Investitionsausschusses Nr. 
2/2014 vom 3. Dezember 2014 zu ändern und durch Folgendes zu ersetzen: 

 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

7.7 Büro für Handels- und 
Investitionsunterstützung 
(Trade and Investment 
Support Office: TISO)   

1. Die jährlichen Verkaufs- und 
Verwaltungsaufwendungen müssen mindestens 10 
Millionen Baht betragen. 

2. Das Projekt muss folgende Geschäftsplanung und 
folgenden Geschäftsumfang haben: 

2.1 Beaufsichtigung und Erbringung von 
Dienstleistungen für verbundene 
Unternehmen inklusive Vermittlung oder 
Vermietung von Büros oder Fabriken, 
Vergabe von Darlehen an verbundene 
Unternehmen und Konzernunternehmen in 
einer Weise, die nicht zum Geschäftsumfang 
der Erbringung von Treasury-Management-
Dienstleistungen des TREASURY CENTER 
gehört und in der Lage ist, gemäß den 
Devisenkontrollgesetzen zu arbeiten, wie 
z.B.: 

- Vergabe von Fremdwährungsdarlehen an 
verbundene Unternehmen im Ausland. 

- Verleihung von thailändischen Baht-
Darlehen an verbundene Unternehmen in 
Thailand. 

- Kreditvergabe von thailändischen Baht-
Darlehen an verbundene Unternehmen in 
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Aktivitäten Bedingungen Anreize 

Vietnam und an Thailand angrenzenden 
Ländern, mit der Auflage, diese nur für 
Handel und Investitionen in Thailand oder 
in den genannten Ländern zu verwenden. 

2.2 Bei Beratungsdienstleistungen, außer 
Beratungen zum Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren und Geldwechsel, 
Rechnungswesen, Rechtsberatung, Werbung, 
Architektur und Bauingenieurwesen, müssen 
Geschäftslizenzen beim Department of 
Business Development oder bei relevanten 
Regierungsbehörden vor dem Antrag auf 
Investitionsförderung beantragt werden. 

2.3 Bereitstellung von Informationen zu 
Dienstleistungen und Warenbeschaffungen 

2.4 Ingenieurstechnische und technische 
Dienstleistungen, mit Ausnahme von 
Architektur- und 
Bauingenieursdienstleistungen 

2.5 Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit 
Maschinen, Motoren, Werkzeugen und 
Ausrüstungen, z.B.: 
(1) Importe für den Großhandel 
(2) Training  
(3) Installation und Instandhaltung 
(4) Kalibrierung 

2.6 Großhandel von Produkten, die in Thailand 
hergestellt sind 

2.7 Internationales Business-Process-
Outsourcing, wobei die Dienstleistungen, z.B. 
Verwaltungsdienstleistungen, Finanz- & 
Buchhaltungsdienstleistungen, 
Personaldienstleistungen, Vertriebs- & 
Marketingdienstleistungen, Kundenservice, 
Datenverarbeitung, usw.  durch 
Telekommunikationsnetzwerke erbracht 
werden. 

3. Bei der Kreditvergabe an verbundene 
Unternehmen und im Konzern darf kein 
Geldverleih im Rahmen Nr. 2.1 oder muss 
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Aktivitäten Bedingungen Anreize 

mindestens einen der Geschäftsumfänge in Nr. 2.2 
- 2.7 haben 

4. Weitere Merit-based-Anreize können nicht in 
Anspruch genommen werden 

7.34 Internationales 
Geschäftszentrum 

1. Pläne für verbundene Unternehmen müssen 
dargelegt werden und in einem der folgenden 
Bereiche sein: 
1.1 Allgemeine Verwaltung, Geschäftsstrategien 

und Geschäftskoordinationen 
1.2 Beschaffung von Rohstoffen und Teilen 
1.3 Produktbezogene Forschung und Entwicklung 
1.4 Technischer Support 
1.5 Marketing und Vertrieb 
1.6 Personalmanagement und Trainings 
1.7 Finanzberatung 
1.8 Analyse und Forschung im Bereich von 

Wirtschaft und Investitionen 
1.9 Kreditmanagement und -kontrolle 
1.10 Treasury Center 
1.11 Internationaler Handel 
1.12 Vergabe von Dahrlehen an verbundene 

Unternehmen in einer Weise, die nicht unter 
Nr. 1.10 fällt und nach dem 
Devisenkontrollgesetz betrieben werden 
kann, wie z.B.: 

- Vergabe von Fremdwährungsdarlehen an 
verbundene Unternehmen im Ausland. 

- Verleihung von thailändischen Baht-
Darlehen an verbundene Unternehmen in 
Thailand. 

- Kreditvergabe von thailändischen Baht-
Darlehen an verbundene Unternehmen in 
Vietnam und an Thailand angrenzenden 
Ländern, mit der Auflage, diese nur für 
Handel und Investitionen in Thailand oder 
in den genannten Ländern zu verwenden. 

 1.13 Andere unterstützende Dienstleistungen, die 
vom BOI genehmigt sind. 

2. Das eingezahlte Kapital muss mindestens 10 
Millionen Baht betragen 

B1 
(lediglich für 
Maschinen, 
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3. Mindestens 10 Mitarbeiter, die auf das 
internationale Geschäftszentrum spezialisiert sind, 
müssen eingestellt werden (nur bei 
Finanzenmanagement-Dienstleistungen müssen 
mindestens 5 Mitarbeiter eingestellt werden) 

4. Im Fall von dem internationalen Handel muss 
zusätzlich mindestens eine der 
Geschäftsaktivitäten von 1.1-1.10 durchgeführt 
werden 

5. Bei Kreditvergabe an verbundene Unternehmen 
muss mindestens eine der unter Nr. 1.1-1.9 
Geschäftsaktivitäten aufgeführt sein. 

6. Es erfolgt keine Befreiung von Einfuhrzöllen für 
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 

7. Weitere Merit-Based-Anreize können nicht in 
Anspruch genommen werden 

 

  

 Diese Bekanntmachung ist ab dem 30. Juni gültig.  

Bekanntgegeben am 16.September 2021  
  

    General Prayut Chan-o-cha                                      
        

        (Prayut Chan-o-cha)                                           
           Premier Minister 

  Vorstandvorsitzende des Board of Investment 
 

 

 

 


